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Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer 

�8. ordentlichen hAuptverSAmmlung

Am FreitAg, �8. mAi 2007, ��.00 uhr,

 

im Atrium des verwaltungsgebäudes der 

dürr Aktiengesellschaft,

otto-dürr-Straße 8, 70435 Stuttgart

 

Aktiengesellschaft
mit Sitz in Stuttgart

otto-dürr-Straße 8, 70435 Stuttgart
– Wertpapierkennnummer 556 520 –

– iSin de0005565204 –
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tAgeSordnung

1.	 	Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	des	Lage

berichts,	des	vom	Aufsichtsrat	gebilligten	Konzernabschlusses	

und	des	Konzernlageberichts	zum	31.	Dezember	2006	mit	

dem	Bericht	des	Aufsichtsrats

Bericht des vorstands.

2.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Vorstands	für	das	Geschäfts

jahr	2006

Aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des 

vorstands entlastung zu erteilen.

3.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	für	das	Ge

schäftsjahr	2006

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern des 

Aufsichtsrats entlastung zu erteilen.

4.	 	Bestellung	des	Abschlussprüfers	für	das	Geschäftsjahr	2007

der Aufsichtsrat schlägt vor, die ernst & Young Ag, Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, 

zum Abschlussprüfer für das geschäftsjahr 2007 zu bestellen.

5.	 	Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a)  der vorstand wird ermächtigt, bis zum 3�. oktober 2008 ein-

malig oder mehrfach eigene auf den inhaber lautende Stück-

aktien der gesellschaft („Aktien“) über die Börse oder mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 

zu erwerben.

  der Anteil am grundkapital der hiernach insgesamt erworbe-

nen Aktien darf zehn vom hundert des grundkapitals nicht 

übersteigen. § 7� Absatz 2 Aktiengesetz bleibt unberührt. 
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der gegenwert für den erwerb dieser Aktien (ohne erwerbs-

nebenkosten) darf im Falle des erwerbs über die Börse vom 

Börsenkurs nicht um mehr als fünf vom hundert abweichen. 

im Falle eines öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre 

darf der angebotene und gezahlte erwerbspreis (ohne er-

werbsnebenkosten) pro Aktie bis zu fünfundzwanzig vom 

hundert über dem Börsenkurs liegen; mindestens muss der 

erwerbspreis dem Börsenkurs entsprechen. Als maßgeb-

licher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden regelung gilt 

dabei der mittelwert der Schlusskurse der Aktie im XetrA-

handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem 

vergleichbaren nachfolgesystem) während der letzten fünf 

Börsenhandelstage vor dem erwerb der Aktien bzw. vor der 

veröffentlichung des Kaufangebots.

  erfolgt der erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle 

Aktionäre, so kann das volumen des Angebots begrenzt wer-

den. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots dieses 

volumen überschreitet, muss die Annahme nach Quoten er-

folgen. eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen 

bis zu �00 Stück angedienter Aktien je Aktionär kann vorge-

sehen werden.

 der handel in eigenen Aktien ist ausgeschlossen.

b)   der vorstand wird ferner ermächtigt, bis zum 3�. oktober 2008 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der gesellschaft, 

die aufgrund der ermächtigung nach lit. a) oder einer früher 

von der hauptversammlung erteilten ermächtigung nach § 7� 

Absatz � nr. 8 Aktiengesetz erworben werden oder wurden, 

über die Börse oder durch öffentliches Angebot an alle Akti-

onäre zu veräußern. die Aktien dürfen in den beiden folgen-

den Fällen auch in anderer Weise, und damit unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre, veräußert werden:

 (�)  Weiterveräußerung von Aktien im rechnerischen Betrag 

von bis zu zehn vom hundert des grundkapitals gegen 

Zahlung eines geldbetrags, wenn der geldbetrag den 



maß geblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. 

Für die Frage des Ausnutzens der �0 %-grenze ist der 

Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer ermäch-

tigungen nach § �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz mit zu 

berücksichtigen. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne 

von Satz � gilt der mittelwert der Schlusskurse der Aktie 

im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder 

in einem vergleichbaren nachfolgesystem) während der 

letzten fünf Börsenhandelstage vor der veräußerung der 

Aktien.

 (2)  Begebung der Aktien als gegenleistung zum Zwecke des 

erwerbs von unternehmen oder Beteiligungen an unter-

nehmen. 

c)  der vorstand wird des Weiteren ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 3�. oktober 2008 eigene Aktien, die 

aufgrund der ermächtigung nach lit. a) oder einer früher von 

der hauptversammlung erteilten ermächtigung nach § 7� 

Absatz � nr. 8 Aktiengesetz erworben werden oder wurden, 

ganz oder teilweise einzuziehen, ohne dass die einziehung 

oder ihre durchführung eines weiteren hauptversammlungs-

beschlusses bedarf. die einziehung hat nach § 237 Absatz 3 

nr. 3 Aktiengesetz ohne Kapitalherabsetzung in der Weise 

zu erfolgen, dass sich durch die einziehung der Anteil der 

übrigen Aktien am grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 Aktien-

gesetz erhöht. der vorstand wird gemäß § 237 Absatz 3 nr. 3 

zweiter halbsatz Aktiengesetz ermächtigt, die Angabe der 

Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen. 

d)  die ermächtigungen gemäß vorstehenden lit. b) und c) kön-

nen einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam ausge-

nutzt werden.

e)  mit Wirksamwerden dieser neuen ermächtigung gemäß vor-

stehenden lit. a) bis d) endet die in der hauptversammlung 

vom 24. mai 2006 unter tagesordnungspunkt 5 beschlossene 

ermächtigung zum erwerb eigener Aktien.

�
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Bericht	des	Vorstands	zu	Tagesordnungspunkt	5	gemäß	§	71	

Absatz	1	Nr.	8	Satz	5	in	Verbindung	mit	§	186	Absatz	4	Satz	2	

Aktiengesetz	

der vorstand beantragt unter punkt 5 lit. b) Ziff. (�) das Bezugs-

recht der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § �86 

Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz für neue Aktien im rechnerischen 

Betrag von bis zu �0 % des grundkapitals ausschließen zu 

dürfen, wobei die �0 %-grenze insgesamt, also bei Zusammen-

rechnung mit etwaigen anderen ermächtigungen nach § �86 

Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz, nicht überschritten werden darf. 

die mit der ermächtigung eröffnete möglichkeit zum Bezugs-

rechtsausschluss dient dem interesse der gesellschaft, eigene 

Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger verkaufen zu 

können. Weiterhin können hierdurch zusätzlich neue Aktionärs-

gruppen im in- und Ausland gewonnen werden. die möglich-

keit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die verwaltung in 

die lage, die sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung 

bietenden möglichkeiten ohne zeit- und kostenaufwendige Ab-

wicklung eines Bezugsrechts insbesondere zu einer schnelleren 

und kostengünstigeren platzierung zu nutzen. der vorstand 

wird bei Ausnutzung der ermächtigung den veräußerungspreis 

der eigenen Stückaktien so festsetzen, dass der Abschlag auf 

den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3 % des dann 

aktuellen Börsenkurses der Stückaktie an der gesellschaft 

beträgt. durch diese vorgabe werden die Aktionäre vor einer 

unzulässigen verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt.

die unter tagesordnungspunkt 5 lit. b) Ziff. (2) beantragte er-

mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den vorstand 

in die lage, ohne Beanspruchung der Börse eigene Aktien 

der gesellschaft kurzfristig für den erwerb von unternehmen 

oder von Beteiligungen daran zur verfügung zu haben. die 

dürr Aktiengesellschaft steht national wie auch international  

in hartem Wettbewerb zu anderen unternehmen und muss 

jederzeit in der lage sein, im interesse ihrer Aktionäre schnell 

und flexibel handeln zu können, wozu es auch gehört, unter-
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nehmen oder Beteiligungen daran zur verbesserung der Wett-

bewerbssituation erwerben zu können. die gegenleistungen 

werden häufig in Aktien der erwerbenden gesellschaft gewährt. 

die hier vorgeschlagene ermächtigung soll der dürr Aktien-

gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, sich bietende 

gelegenheiten zum erwerb von unternehmen oder Beteili-

gungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können, ins-

besondere auch durch gewährung eigener Stückaktien.

6.	 	Beschlussfassung	über	eine	neue	Ermächtigung	zur	Aus

gabe	von	Wandelschuldverschreibungen,	Optionsschuld

verschreibungen,	Genussrechten,	Gewinnschuldverschrei

bungen	oder	von	Kombinationen	dieser	Instrumente,	

Schaffung	eines	neuen	bedingten	Kapitals	(Bedingtes	

Kapital)	und	Aufhebung	des	bisherigen	Bedingten	Kapitals	I	

und	des	bisherigen	Bedingten	Kapitals	II

die hauptversammlung vom 24. mai 2006 hat unter tagesord-

nungspunkt 6 den vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 23. mai 20�� einmalig oder mehrmals 

auf den inhaber oder auf den namen lautende Wandel- oder 

optionsschuldverschreibungen, genussrechte oder gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser instru-

mente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne 

laufzeitbegrenzung im gesamtbetrag von bis zu �75.7�8.400,– 

euro zu begeben und den inhabern bzw. gläubigern von Wand-

lungs- bzw. optionsrechten auf neue auf den inhaber lautende 

Stückaktien in der Form von Stammaktien der dürr Aktienge-

sellschaft mit einem anteiligen Betrag am grundkapital von 

bis zu �7.57�.840,– euro zu gewähren. Zu diesem Zwecke wurde 

das grundkapital um bis �7.57�.840,– euro bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital i gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung). Schuld-

verschreibungen wurden aufgrund dieser ermächtigung bis-

lang noch nicht begeben.
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die Beschlüsse der hauptversammlung vom 24. mai 2006 zu 

tagesordnungspunkt 6 sollen aufgehoben und eine neue er-

mächtigung zur Begebung von Wandel- oder optionsschuld-

verschreibungen, genussrechten oder gewinnschuldverschrei-

bungen sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

(„Bedingtes Kapital“) beschlossen werden.

des Weiteren soll das in § 4 Absatz 5 der Satzung geregelte bis-

herige Bedingte Kapital ii, das nicht mehr zur Bedienung von 

Bezugsrechten aus dem dürr international Stock options plan 

benötigt wird, ersatzlos aufgehoben werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen:

a)	Aufhebung	der	zu	Tagesordnungspunkt	6	der	Hauptversamm

lung	vom	24.	Mai	2006	gefassten	Beschlüsse	sowie	Aufhebung	

des	Bedingten	Kapitals	II

die von der hauptversammlung am 24. mai 2006 zu tagesord-

nungspunkt 6 gefassten Beschlüsse über die ermächtigung 

zur Ausgabe von Wandel- oder optionsschuldverschreibungen, 

genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser instrumente) sowie über die Schaffung 

des Bedingten Kapitals i werden aufgehoben.

des Weiteren wird das in § 4 Absatz 5 der Satzung geregelte 

Bedingte Kapital ii aufgehoben.

b)	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Wandelschuldverschreibungen,	

Optionsschuldverschreibungen,	Genussrechten,	Gewinnschuld

verschreibungen	oder	von	Kombinationen	dieser	Instrumente

der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats bis zum �7. mai 20�2 einmalig oder mehrmals auf den in-

haber lautende Wandelschuldverschreibungen, optionsschuld-

verschreibungen, genussrechte, gewinnschuldverschreibungen 

oder Kombinationen dieser instrumente (zusammen „Schuld-

verschreibungen“) mit oder ohne laufzeitbegrenzung im ge-
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samtnennbetrag bis zu 20�.3�8.400,– euro zu begeben und den 

inhabern bzw. gläubigern von Wandel- oder optionsschuld-

verschreibungen Wandlungs- oder optionsrechte auf neue auf 

den inhaber lautende Stückaktien in der Form von Stammaktien 

der dürr Aktiengesellschaft („Stückaktien“) mit einem anteiligen 

Betrag am grundkapital von insgesamt bis zu 20.�3�.840,– 

euro zu gewähren. die Ausgabe kann auch gegen Sacheinlagen 

erfolgen.

die Schuldverschreibungen können in euro oder – im entspre-

chenden gegenwert – in einer anderen gesetzlichen Währung, 

beispielsweise der eines oecd-landes, begeben werden. 

Sie können – soweit die mittelaufnahme Konzernfinanzierungs-

interessen dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare 

Konzerngesellschaften ausgegeben werden; in einem solchen 

Falle wird der vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats für die gesellschaft die garantie für die Schuld-

verschreibungen zu übernehmen sowie – sofern die Schuldver-

schreibungen Wandlungs- oder optionsrechte auf Stückaktien 

einräumen – den inhabern solche Wandlungs- oder options-

rechte zu gewähren.

die einzelnen emissionen sollen jeweils in untereinander gleich-

berechtigte, auf den inhaber lautende teilschuldverschreibungen 

eingeteilt werden.

im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen er-

halten die inhaber das recht, ihre teilschuldverschreibungen 

nach näherer maßgabe der Wandelanleihebedingungen in Stück-

aktien umzutauschen. das umtauschverhältnis ergibt sich aus 

der division des nennbetrags einer teilschuldverschreibung 

durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Stückaktie.

das umtauschverhältnis kann auf volle Zahlen auf- oder ab-

gerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzah-

lung festgelegt werden. im Übrigen kann vorgesehen werden, 

dass Spitzen zusammengelegt und/oder in geld ausgeglichen 
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werden. der anteilige Betrag am grundkapital der bei Wand-

lung auszugebenden Stückaktien darf den nennbetrag der 

Wandelschuldverschreibung nicht übersteigen. die Wandel-

anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum 

ende der laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt) vorsehen.

im Falle der Ausgabe von optionsschuldverschreibungen werden 

jeder teilschuldverschreibung optionsscheine beigefügt, die 

den inhaber berechtigen, nach näherer maßgabe der options-

bedingungen Stückaktien zu beziehen („optionsrecht“). der 

rechnerische nennbetrag der je teilschuldverschreibung zu 

beziehenden Stückaktien darf den nennbetrag der teilschuld-

verschreibung nicht übersteigen. das umtauschverhältnis kann 

auf ein optionsverhältnis mit voller Zahl gerundet werden. 

im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammen-

gelegt und/oder in geld ausgeglichen werden.

die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein 

Wandlungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein options-

recht gewähren bzw. bestimmen, können jeweils festlegen, 

dass im Falle der Wandlung oder optionsausübung auch eigene 

Aktien der gesellschaft gewährt werden können. Ferner kann 

vorgesehen werden, dass die gesellschaft den Wandlungs- oder 

optionsberechtigten sowie den Wandlungsverpflichteten nicht 

Stückaktien gewährt, sondern den gegenwert in geld zahlt.

der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder optionspreis für 

eine Stückaktie beträgt �25 % des volumengewichteten durch-

schnittskurses („vWAp“) aller umsätze der Aktie der dürr Aktien-

gesellschaft im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse 

oder in einem entsprechenden nachfolgesystem, die am tage 

der platzierung bis zur preisfestsetzung festgestellt werden, 

oder – für den Fall der einräumung eines Bezugsrechts – �25 % 

des volumengewichteten durchschnittskurses aller umsätze der 

Aktie der dürr Aktiengesellschaft im XetrA-handel der Frank-

furter Wertpapierbörse oder in einem entsprechenden nach-
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folgesystem, die am letzten tag der Bezugsperiode, in der die 

Bezugsrechte auf die Wandel- oder optionsschuldverschrei-

bungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, 

festgestellt werden. § � Absatz � Aktiengesetz bleibt unberührt.

der Wandlungs- oder optionspreis je Stückaktie ermäßigt sich 

nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- oder options-

bedingungen, wenn die gesellschaft während der Wandlungs- 

oder optionsfrist unter einräumung eines Bezugsrechts an ihre 

Aktionäre das grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder 

optionsschuldverschreibungen ausgibt und den inhabern von 

schon bestehenden Wandlungs- oder optionsrechten kein Be-

zugsrecht in dem umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach 

Ausübung des Wandlungs- oder optionsrechts zustehen würde. 

der Betrag, um den der Wandlungs- oder optionspreis je Stück-

aktie ermäßigt wird („ermäßigungsbetrag“), hat dem Wert des 

Bezugsrechts je Stückaktie aus der während der Wandlungs- 

oder optionsfrist durchgeführten Kapitalerhöhung oder, im Falle 

der Begebung weiterer Wandel- oder optionsschuldverschrei-

bungen während der Wandlungs- oder optionsfrist, dem Wert 

des Bezugsrechts je Wandlungs- oder optionsrecht zu entspre-

chen. lässt sich der ermäßigungsbetrag nicht eindeutig berech-

nen, haben vorstand und Aufsichtsrat hierzu ein gutachten einer 

international anerkannten investmentbank einzuholen. der von 

der investmentbank ermittelte ermäßigungsbetrag ist für die 

Festsetzung des Wandlungs- oder optionspreises verbindlich.

die Schuldverschreibungen sollen von einem Bankenkonsortium 

mit der verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. der vorstand ist jedoch mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ermächtigt, Spitzenbeträge, die sich aufgrund 

des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen.

Soweit Wandel- oder optionsschuldverschreibungen gegen Bar-

einlagen ausgegeben werden, ist der vorstand ferner ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
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auf Schuldverschreibungen im gesamtnennbetrag von bis zu 

40.263.680,– euro auszuschließen, sofern der Ausgabepreis 

den nach anerkannten finanzmathematischen methoden er-

mittelten theoretischen marktwert der Wandel- oder options-

schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. diese 

ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss gilt jedoch in sinn-

gemäßer Anwendung des § �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 

nur insoweit, als die zur Bedienung der Wandlungs- oder 

optionsrechte ausgegebenen bzw. auszugebenden Stück-

aktien insgesamt zehn vom hundert des grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser ermächti-

gung. Auf diese Begrenzung auf zehn vom hundert des grund-

kapitals ist die veräußerung eigener Aktien anzurechnen, so-

fern die Aktien nach Wirksamwerden dieser ermächtigung 

aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser er-

mächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden ermäch-

tigung gemäß § �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Aus-

schluss des Bezugsrechts veräußert werden. Ferner sind auf 

diese Begrenzung auf zehn vom hundert des grundkapitals 

diejenigen Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden die-

ser ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser ermächtigung beschlossenen bzw. 

an deren Stelle tretenden ermächtigung zur Ausgabe neuer 

Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § �86 Absatz 3 Satz 

4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgege-

ben werden.

Soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen  

ohne Wandlungsrecht, optionsrecht oder Wandlungspflicht 

ausgegeben werden, ist der vorstand ermächtigt, das Be-

zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

insgesamt auszuschließen, wenn diese genussrechte oder 

gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestat-

tet sind, d.h. keine mitgliedschaftsrechte in der gesellschaft 

begründen, keine Beteiligung am liquidationserlös gewäh-
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ren und die höhe der verzinsung nicht auf grundlage der höhe 

des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der dividende 

berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Falle die verzin-

sung und der Ausgabebetrag der genussrechte oder gewinn-

schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktu-

ellen marktkonditionen für vergleichbare mittelaufnahmen 

entsprechen.

der vorstand ist auch ermächtigt, das Bezugsrecht mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit es erforderlich 

ist, um den inhabern von Wandlungs- oder optionsrechten auf 

Stückaktien bzw. den gläubigern von mit Wandlungspflichten 

ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht 

in dem umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Aus-

übung ihrer Wandlungs- oder optionsrechte oder nach erfüllung 

der Wandlungspflichten zustehen würde.

der vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldver-

schreibungen auszuschließen, soweit diese gegen Sachein-

lagen zum Zwecke des erwerbs von unternehmen, unterneh-

mensteilen oder Beteiligungen an unternehmen ausgegeben 

werden und der Wert der Sachleistung in einem angemes-

senen verhältnis zum Wert der Schuldverschreibung steht. 

im Falle von Wandel- oder optionsschuldverschreibungen ist 

der nach anerkannten methoden ermittelte theoretische markt-

wert maßgeblich.

der vorstand wird schließlich ermächtigt, die weiteren einzel-

heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschrei-

bungen, insbesondere Zinssatz, laufzeit und Stückelung fest-

zusetzen.

c)	Bedingtes	Kapital	

das grundkapital der gesellschaft wird um bis zu 20.�3�.840,– 

euro durch Ausgabe von bis zu 7.864.000 Stückaktien bedingt 

erhöht. die bedingte Kapitalerhöhung dient der gewährung 
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von Stückaktien an die inhaber bzw. gläubiger von Wandlungs- 

oder optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die gemäß 

vorstehender ermächtigung unter lit. b) bis zum �7. mai 20�2 

von der gesellschaft begeben werden. die Ausgabe der Stück-

aktien erfolgt zu dem gemäß lit. b) jeweils festzulegenden 

Wandlungs- oder optionspreis. die bedingte Kapitalerhöhung 

ist nur insoweit durchzuführen, wie von diesen rechten ge-

brauch gemacht wird.

die Stückaktien nehmen vom Beginn des geschäftsjahres an, 

in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder options-

rechten entstehen, am gewinn teil. der vorstand wird ermächtigt, 

die weiteren einzelheiten der durchführung einer bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen.

d)	Satzungsänderungen

 aa)  § 4 Absatz 5 der Satzung der gesellschaft wird ersatzlos 

aufgehoben.

 bb)  § 4 Absatz 4 der Satzung der gesellschaft wird wie folgt 

neu gefasst: 
 

„das grundkapital der gesellschaft ist um bis zu 

20.�3�.840,– euro durch Ausgabe von bis zu 7.864.000 

neuen auf den inhaber lautenden Stückaktien in der 

Form von Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital). die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie die inhaber bzw. gläubiger von 

Wandlungs- oder optionsrechten aus Schuldverschrei-

bungen, die von der gesellschaft oder einer Konzern-

gesellschaft aufgrund des ermächtigungsbeschlusses 

der hauptversammlung vom �8. mai 2007 bis zum  

�7. mai 20�2 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungs- 

oder optionsrechten gebrauch machen oder die zur 

Wandlung verpflichteten inhaber bzw. gläubiger der 

von der gesellschaft oder von einer Konzerngesellschaft 

aufgrund des ermächtigungsbeschlusses der hauptver-
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sammlung vom �8. mai 2007 bis zum �7. mai 20�2 aus-

gegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Wand-

lungspflicht ihre pflicht zur Wandlung erfüllen und  

soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt 

werden. die zur Ausgabe gelangenden neuen Aktien 

nehmen vom Beginn des geschäftsjahres an, in dem 

sie durch Ausübung von Wandlungs- oder options-

rechten oder in erfüllung von Wandlungspflichten ent-

stehen, am gewinn teil. der Aufsichtsrat ist ermächtigt, 

die Fassung der Satzung entsprechend dem umfang der 

Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital zu ändern.“

der vorstand wird angewiesen, die in lit. d) beschlossenen 

Satzungsänderungen in der Form zur eintragung im handels-

register anzumelden, dass zunächst die Aufhebung von § 4 

Absatz 5 der Satzung (Aufhebung des Bedingten Kapitals ii) 

eingetragen wird und hernach die neufassung der Satzung in 

§ 4 Absatz 4 (Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals).

Bericht	des	Vorstands	an	die	Hauptversammlung	zu	Tagesord

nungspunkt	6	gemäß	§	221	Absatz	4	Satz	2	in	Verbindung	mit	

§	186	Absatz	4	Satz	2	Aktiengesetz

der in der hauptversammlung vom 24. mai 2006 unter tages-

ordnungspunkt 6 gefasste Beschluss über die ermächtigung 

zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, optionsschuld-

verschreibungen, genussrechten oder gewinnschuldverschrei-

bungen nebst Schaffung eines entsprechenden bedingten 

Kapitals (Bedingtes Kapital i) könnte trotz zwischenzeitlich er-

folgter eintragung des Bedingten Kapitals i in das handelsre-

gister rechtlichen Bedenken begegnen. So haben sich zwischen-

zeitlich einzelne landgerichte, die sich mit Anfechtungs- oder 

nichtigkeitsklagen gegen im Wesentlichen gleich lautende Be-

schlussfassungen befasst haben, auf den Standpunkt gestellt, 

dass die – auch im Falle der dürr Aktiengesellschaft erfolgte – 

Festsetzung lediglich eines mindestausgabebetrags für die 

Aktien, die aus dem Bedingten Kapital begeben werden sollen, 
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nicht den Anforderungen von § ��3 Absatz 2 nr. 3 Aktiengesetz 

genügt. um die hierdurch begründeten Zweifel an der recht-

lichen Wirksamkeit des in der letzten hauptversammlung unter 

tagesordnungspunkt 6 gefassten Beschlusses auszuräumen, 

soll der Beschluss über die ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandelschuldverschreibungen, optionsschuldverschreibungen, 

genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen nebst 

Schaffung eines Bedingten Kapitals unter tagesordnungspunkt 

6 dieser hauptversammlung nochmals in modifizierter Form 

gefasst werden, und zwar in einer Weise, die den instanzge-

richtlich geäußerten rechtlichen Bedenken rechnung trägt.

die Begebung von Wandelschuldverschreibungen, options-

schuldverschreibungen, genussrechten, gewinnschuldverschrei-

bungen oder von Kombinationen dieser instrumente (zusam-

men „Schuldverschreibungen“) sowie die möglichkeit, auch 

Schuldverschreibungen ohne laufzeitbegrenzung ausgeben zu 

können, bietet für die gesellschaft zusätzlich zu den klassischen 

Formen der Fremd- und eigenkapitalaufnahme die möglichkeit, 

je nach marktlage attraktive Finanzierungsalternativen am 

Kapitalmarkt zu nutzen. insbesondere die ermächtigung zur 

Ausgabe gewinnabhängiger oder gewinnorientierter instru-

mente wie genussrechte und gewinnschuldverschreibungen 

erweitert die bestehenden möglichkeiten der dürr Aktiengesell-

schaft, ihre Finanzausstattung durch Ausgabe sog. hybrider 

Finanzierungsinstrumente zu stärken und hierdurch die voraus-

setzungen für die künftige geschäftliche entwicklung sicher- 

zustellen. Bei den sog. hybriden Finanzierungsinstrumenten 

finden inzwischen innovative Finanzierungsformen stärker ver-

breitung, die auch eine unbegrenzte laufzeit vorsehen. vor 

diesem hintergrund erscheint eine starre Fixierung auf instru-

mente mit beschränkter laufzeit nicht sinnvoll. Aus diesem 

grunde wird der hauptversammlung die Schaffung einer neuen 

ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, 

optionsschuldverschreibungen, genussrechten, gewinnschuld-

verschreibungen oder von Kombinationen dieser instrumente 
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auch ohne laufzeitbeschränkung und ggf. gegen Sacheinlagen 

vorgeschlagen. die vorgeschlagene neufassung soll sowohl 

eine Anpassung an die aktuelle marktpraxis als auch eine wei-

tere Flexibilisierung ermöglichen. insgesamt sollen Schuld-

verschreibungen bis zu einem gesamtnennbetrag von bis zu 

20�.3�8.400,– euro begeben und den inhabern bzw. gläubigern 

von Wandel- oder optionsschuldverschreibungen Wandlungs- 

oder optionsrechte auf neue auf den inhaber lautende Stück-

aktien in der Form von Stammaktien der dürr Aktiengesellschaft 

(„Stückaktien“) mit einem anteiligen Betrag am grundkapital 

von insgesamt bis zu 20.�3�.840,– euro gewährt werden können.

die emission von Schuldverschreibungen im oben genannten 

Sinne ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital, das je nach 

Ausgestaltung der Anleihebedingungen sowohl für rating-

zwecke als auch für bilanzielle Zwecke als eigenkapital oder als 

eigenkapitalähnlich qualifiziert werden kann, zu attraktiven Kon-

ditionen. die mögliche eigenkapitalqualifizierung kommt der 

Kapitalbasis der gesellschaft zugute und ermöglicht ihr so die 

nutzung attraktiver Finanzierungsmöglichkeiten und den Zu-

fluss von Kapital mit niedriger laufender verzinsung. die ferner 

vorgesehenen möglichkeiten, neben der einräumung von Wan-

del- oder optionsrechten auch Wandlungspflichten zu begrün-

den, wie auch die mögliche Kombination von Wandelschuld-

verschreibungen, optionsschuldverschreibungen, genussrech-

ten und gewinnschuldverschreibungen erweitern den Spiel-

raum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente. 

die ermächtigung gibt der gesellschaft zudem die erforderliche 

Flexibilität, die Schuldverschreibungen selbst oder durch un-

mittelbare oder mittelbare Konzerngesellschaften zu platzieren. 

Schuldverschreibungen können außer in euro auch in anderen 

Währungen, beispielsweise der gesetzlichen Währung eines 

oecd-landes, mit und ohne laufzeitbegrenzung ausgegeben 

werden.
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in den Anleihebedingungen kann – zur erhöhung der Flexibili-

tät – vorgesehen werden, dass die gesellschaft einem Wand-

lungs- oder optionsberechtigten nicht Aktien der gesellschaft 

gewährt, sondern den gegenwert in geld zahlt. der jeweils fest-

zusetzende Wandlungs- oder optionspreis für eine Stückaktie 

beträgt �25 % des volumengewichteten durchschnittskurses 

aller umsätze der Aktie der dürr Aktiengesellschaft im XetrA-

handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem entspre-

chenden nachfolgesystem, die am tag der platzierung bis zur 

preisfestsetzung festgestellt werden, oder – für den Fall der 

einräumung eines Bezugsrechts – �25 % des volumengewichteten 

durchschnittskurses aller umsätze der Aktie der dürr Aktien-

gesellschaft im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse 

oder in einem entsprechenden nachfolgesystem, die am letzten 

tag der Bezugsperiode, in der die Bezugsrechte auf die Wandel- 

oder optionsschuldverschreibungen an der Frankfurter Wert-

papierbörse gehandelt werden, festgestellt werden.

den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 

der vorstand wird aber ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 

Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des jewei-

ligen emissionsvolumens und der darstellung eines praktika-

blen Bezugsverhältnisses ergeben. ein Ausschluss des Bezugs-

rechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der emission. 

die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien 

Spitzen werden entweder durch verkauf über die Börse oder  

in sonstiger Weise bestmöglich für die gesellschaft verwertet.

Ferner soll unter den nachfolgenden voraussetzungen ein Aus-

schluss des Bezugsrechts möglich sein.

Soweit Wandel- oder optionsschuldverschreibungen ausgege-

ben werden, soll der vorstand ermächtigt werden, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in entsprechender  
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Anwendung des § �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz insoweit 

auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von 

Wandlungs- oder optionsrechten oder Wandlungspflichten auf 

bis zehn vom hundert des grundkapitals der gesellschaft be-

schränkt. Auf diese Beschränkung von zehn vom hundert des 

grundkapitals ist die Ausgabe neuer Aktien gegen bar anzu-

rechnen, soweit sie nach Wirksamwerden dieser ermächtigung 

unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser ermächtigung beschlossenen bzw. an deren Stelle  

tretenden ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus geneh-

migtem Kapital gemäß § �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz  

unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. ebenso ist die ver-

äußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern die Aktien nach 

Wirksamwerden dieser ermächtigung aufgrund einer zum Zeit-

punkt des Wirksamwerdens dieser ermächtigung geltenden 

bzw. an deren Stelle tretenden ermächtigung gemäß § �86 Ab-

satz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts 

veräußert werden. durch diese Anrechnungen wird sicherge-

stellt, dass keine Wandel- oder optionsschuldverschreibungen 

ausgegeben werden, wenn dadurch insgesamt für mehr als 

zehn vom hundert des grundkapitals das Bezugsrecht der 

Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von 

§ �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlossen würde. 

diese weitergehende Beschränkung erfolgt im interesse der 

Aktionäre am erhalt ihrer Beteiligungsquote. Für den Fall eines 

solchen Bezugsrechtsausschlusses ergibt sich aus der sinnge-

mäßen geltung von § �86 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz das  

erfordernis einer Festlegung des Ausgabepreises der Schuld-

verschreibungen nicht wesentlich unter dem marktwert. damit 

wird dem Schutzbedürfnis der Aktionäre vor einer verwässe-

rung ihres Anteilsbesitzes rechnung getragen. Aufgrund der 

in der ermächtigung vorgesehenen Festlegung des Ausgabe-

preises der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem 
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rechnerischen marktwert würde der Wert eines Bezugsrechts 

keine nennenswerte größe mehr aufweisen. um diese Anfor-

derung für die Begebung von Schuldverschreibungen sicher-

zustellen, darf der Ausgabepreis den nach anerkannten  

finanzmathematischen methoden ermittelten theoretischen 

marktwert der Wandel- oder optionsschuldverschreibung 

nicht wesentlich unterschreiten. dann sind die Aktionäre vor 

einer verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt und den 

Aktionären entsteht kein wirtschaftlicher nachteil durch einen 

Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, die ihren Anteil am grund-

kapital der gesellschaft aufrechterhalten möchten, können 

dies durch einen Zukauf von Aktien über den markt erreichen.

Soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen  

ohne Wandlungsrecht, optionsrecht oder Wandlungspflicht 

ausgegeben werden sollen, ist der vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

insgesamt auszuschließen, wenn diese genussrechte oder  

gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet 

sind, d.h. keine mitgliedschaftsrechte in der gesellschaft be-

gründen, keine Beteiligung am liquidationserlös gewähren und 

die höhe der verzinsung nicht auf grundlage der höhe des 

Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der dividende 

berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die verzinsung 

und der Ausgabebetrag der genussrechte oder gewinn-

schuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung  

aktuellen marktkonditionen für vergleichbare mittelaufnahmen 

entsprechen. Wenn die genannten voraussetzungen erfüllt 

sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine 

nachteile für die Aktionäre, da die genussrechte oder gewinn-

schuldverschreibungen keine mitgliedschaftsrechte begründen 

und auch keinen Anteil am liquidationserlös oder am gewinn 

der gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, 

dass die verzinsung vom vorliegen eines Jahresüberschusses, 
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eines Bilanzgewinns oder einer dividende abhängt. hingegen 

wäre eine regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahres-

überschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere  

dividende zu einer höheren verzinsung führen würde. daher  

werden durch die Ausgabe der genussrechte oder gewinn-

schuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch die Be- 

teiligung der Aktionäre an der gesellschaft und deren gewinn 

verändert oder verwässert. Zudem ergibt sich infolge der markt-

gerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des Bezugs-

rechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, kein nen-

nenswerter Bezugsrechtswert.

die beiden letztgenannten möglichkeiten des Bezugsrechts-

ausschlusses geben der gesellschaft die Flexibilität, günstige 

Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und ver-

setzen sie in die lage, ein niedriges Zinsniveau oder eine  

günstige nachfragesituation flexibel und kurzfristig für eine 

emission zu nutzen. die erzielung eines möglichst vorteil-

haften emissionsergebnisses hängt wesentlich davon ab, dass 

auf marktentwicklungen kurzfristig reagiert werden kann. gün-

stige, möglichst marktnahe Konditionen sind in der regel nur 

gewährleistet, wenn die gesellschaft an die Konditionen nicht 

für einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei emis-

sionen mit Bezugsrecht muss der Bezugspreis (und damit bei 

options- und Wandelanleihen die Konditionen dieser Anleihe) 

nach § �86 Absatz 2 Aktiengesetz jedoch bis zum drittletzten 

tag der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Selbst innerhalb die-

ser kurzen Zeitspanne besteht aber noch ein marktrisiko, das zu 

nicht unerheblichen Sicherheitszuschlägen bei der Festlegung 

der Anleihekonditionen führen und sich zum nachteil der ge-

sellschaft auf das emissionsergebnis auswirken würde. Zudem 

fällt die mit dem Bezugsrecht verbundene vorlaufzeit weg, was 

sowohl im hinblick auf die Kosten der mittelaufnahme als auch 

im hinblick auf das platzierungsrisiko vorteilhaft ist.
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Weiterhin soll der vorstand die möglichkeit erhalten, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, um den inhabern oder gläubigern von Wand-

lungs- oder optionsrechten oder auch von mit Wandlungs-

pflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein  

Bezugsrecht in dem umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung der Wandlungs- oder optionsrechte oder nach erfül-

lung der Wandlungspflichten zustehen würde. dies verhindert, 

dass bei Ausnutzung der ermächtigung der options- oder 

Wandlungspreis für die inhaber bereits bestehender Wand-

lungs- oder optionsrechte ermäßigt wird oder an die inhaber 

der genannten rechte eine Ausgleichszahlung in bar geleistet 

werden muss, um sie in dem umfang vor verwässerung zu 

schützen, wie es in den dortigen options- und Wandlungsbe-

dingungen vorgesehen ist.

Schließlich soll das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld-

verschreibungen durch den vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats ausgeschlossen werden können, wenn die Ausgabe 

der Schuldverschreibungen gegen Sachleistung zum Zwecke 

des erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an unternehmen erfolgt und dies im interesse der 

gesellschaft liegt. voraussetzung ist, dass der Wert der Sachleis-

tung in einem angemessenen verhältnis zum Wert der Schuld-

verschreibung steht. im Falle von Wandel- oder optionsschuld-

verschreibungen ist der nach anerkannten methoden ermittelte 

theoretische marktwert maßgeblich. die Ausgabe von Schuld-

verschreibungen gegen Sachleistung eröffnet die möglich- 

keit, die Schuldverschreibungen in geeigneten einzelfällen  

als Akquisitionswährung im Zusammenhang mit dem erwerb  

von unternehmen, unternehmensteilen oder Beteiligungen 

an unternehmen einzusetzen. hiermit wird als ergänzung 

zum genehmigten Kapital der Spielraum geschaffen, sich  

bietende gelegenheiten zum erwerb von unternehmen, unter-
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nehmensteilen oder Beteiligungen an unternehmen liquiditäts-

schonend nutzen zu können. Auch unter dem gesichtspunkt 

einer optimalen Finanzierungsstruktur kann sich ein solches 

vorgehen nach den umständen des einzelfalls anbieten.

das vorgesehene Bedingte Kapital dient dazu, die mit den 

Wandel- oder optionsschuldverschreibungen verbundenen 

Wandlungs- oder optionsrechte zu bedienen oder Wandlungs-

pflichten zu erfüllen, soweit dazu nicht eigene Aktien eingesetzt 

werden.

7.	 	Beschlussfassung	über	eine	Änderung	der	Satzung	in	§	3	

betreffend	den	Versand	von	Informationen	an	Aktionäre	

mittels	Datenfernübertragung

die dürr Aktiengesellschaft möchte die möglichkeit haben,  

informationen und dokumente mittels elektronischen versands 

an ihre Aktionäre zu übersenden. § 30 b Absatz 3 Wertpapier-

handelsgesetz verlangt in seiner seit dem 20. Januar 2007  

geltenden Fassung als voraussetzung für die Zulässigkeit  

dieser Form der informationsübermittlung u.a. einen zustim-

menden Beschluss der hauptversammlung.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden 

Beschluss zu fassen:

§ 3 Satz � der Satzung wird zu Absatz � und § 3 wird um folgen-

den neuen Absatz 2 ergänzt:

 „(2)  die gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären infor- 

mationen auch im Wege der datenfernübertragung zu 

übermitteln.“
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Unterlagen	zur	Einsicht

Ab einberufung der hauptversammlung und bis zu deren Ab-

lauf sind die folgenden unterlagen über die internetseite der 

gesellschaft (www.durr.com – investor relations – hauptver-

sammlung) zur einsicht durch die Aktionäre zugänglich:

  Jahresabschluss, Konzernabschluss, lagebericht, Konzernla-

gebericht, Bericht des Aufsichtsrats (tagesordnungspunkt �),

 Bericht des vorstands zu tagesordnungspunkt 5,

 Bericht des vorstands zu tagesordnungspunkt 6

die unterlagen zu tagesordnungspunkt � und die Berichte des 

vorstands zu den tagesordnungspunkten 5 und 6 liegen zudem 

ab einberufung der hauptversammlung und bis zu deren Ablauf 

in den geschäftsräumen der gesellschaft (otto-dürr-Straße 8, 

70435 Stuttgart) zur einsicht durch die Aktionäre aus. Auf ver-

langen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine 

Abschrift sämtlicher vorstehender unterlagen erteilt.

Gesamtzahl	der	Aktien	und	Stimmrechte	im	Zeitpunkt	der	

Einberufung	der	Hauptversammlung

das grundkapital der gesellschaft beträgt 40.263.73�,20 euro 

und ist in �5.728.020 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie 

gewährt eine Stimme. die gesamtzahl der Aktien und Stimm-

rechte im Zeitpunkt der einberufung der hauptversammlung 

beträgt damit �5.728.020.

Teilnahme	an	der	Hauptversammlung	

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 

gemäß § �7 der Satzung rechtzeitig bei der gesellschaft an- 

gemeldet und ihre Berechtigung zur teilnahme an der haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachge- 

wiesen haben.
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der nachweis über die Berechtigung zur teilnahme an der haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch 

einen in text- oder Schriftform erstellten besonderen nachweis 

des Anteilsbesitzes durch das depotführende institut zu führen. 

der besondere nachweis des Anteilsbesitzes durch das depot-

führende institut muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein. der besondere nachweis des Anteilsbesitzes 

durch das depotführende institut muss sich auf den Beginn 

des 27. April 2007 (d.h. 27. April 2007, 0.00 uhr) beziehen  

und muss der gesellschaft ebenso wie die Anmeldung unter  

der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des  

��. mai 2007 (d.h. ��. mai 2007, 24.00 uhr) zugehen.

 dürr Aktiengesellschaft

 c/o deutsche Bank Ag

 – general meetings –

 60272 Frankfurt am main

die Aktionäre, die nicht selbst an der hauptversammlung teil-

nehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender 

vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch 

eine vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. die vollmacht 

kann schriftlich oder per telefax erteilt werden. entsprechende 

vordrucke erhalten Sie zusammen mit der einladung zur haupt-

versammlung, welche gemäß § �25 Aktiengesetz übersandt 

wird.

die gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bisher auch schon – 

an, einen von der gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der hauptversammlung zu 

bevollmächtigen. die Aktionäre, die dem von der gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter eine vollmacht erteilen wollen, 

benötigen hierzu eine eintrittskarte zur hauptversammlung.  
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die vollmachten müssen schriftlich oder per telefax erteilt  

werden. entsprechende vordrucke und informationen erhalten  

die Aktionäre zusammen mit der einladung zur hauptver- 

sammlung, welche gemäß § �25 Aktiengesetz übersandt wird.

Anträge	und	Wahlvorschläge	von	Aktionären

gegenanträge zu einem bestimmten tagesordnungspunkt ge-

mäß § �26 Aktiengesetz und Wahlvorschläge gemäß § �27 Aktien-

gesetz sind ausschließlich zu richten an:

 dürr Aktiengesellschaft

 rechtsabteilung

 otto-dürr-Straße 8

 70435 Stuttgart

 telefax +4� (0)7�� �36 -�473

Bis zum 4. mai 2007, 24.00 uhr, unter dieser Adresse einge-

gangene gegenanträge werden – soweit sie den gesetzlichen 

Anforderungen genügen – unverzüglich im internet unter 

www.durr.com – investor relations – hauptversammlung zu-

gänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden 

nicht berücksichtigt.

Stuttgart, im märz 2007

der vorstand
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AnFAhrt

dürr Aktiengesellschaft, otto-dürr-Straße 8, 70435 Stuttgart

Ausfahrt 
S-Zuffenhausen

richtung 
ludwigsburg

Schw
ieberdinger Straße

richtung 
Schwieberdingen

richtung 
S-Stadtmitte

richtung
S-Feuerbach

haltestelle
neuwirtshaus

richtung 
AK leonberg

A
destraß

e

richtung
heilbronn

B�0

B27

B�0/B27

S

A8�

        otto-dürr-Straße

B�0

B�0

Pp

Ausfahrt
S-Stammheim

 nordseestraße

richtung
Korntal

Strohgäustraße
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mit dem pK W	

ANfAHrT	VON	DEr	AUTOBAHN

A 8� Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen, B �0 richtung Stuttgart, 

erste Ausfahrt rechts richtung Stuttgart-Zuffenhausen  

(Schwieberdinger Straße), an der zweiten Ampel rechts (nord-

seestraße), erste Straße links (otto-dürr-Straße), der Straße  

ca. 300 meter folgen.  

PArKMöGLIcHKE ITEN	

Ausgeschilderte Besucherparkplätze finden Sie rechterhand des 

dürr-Firmengebäudes.

mit öFFentlichen verKehrSmit teln

ANfAHrT	VOM	HAUP TBAHNHOf	STUT TGArT

S 6 richtung Weil der Stadt, haltestelle neuwirtshaus,  

otto-dürr-Straße entlang, Fußweg zum haupteingang über  

den mitarbeiterparkplatz.

ANfAHrT	VOM	fLUGHAfEN	STUT TGArT

S-Bahn-linie S 3 richtung Backnang, umstieg hauptbahnhof 

Stuttgart, S 6 richtung Weil der Stadt, haltestelle neuwirts-

haus, otto-dürr-Straße entlang, Fußweg zum haupteingang 

über den mitarbeiterparkplatz.
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FinAnZKAlender 2007 

�0.05.2007 Zwischenbericht  

  über das erste Quartal 2007 

�8.05.2007 hauptversammlung,  

  Stuttgart 

0�.08.2007 Zwischenbericht  

  über das erste halbjahr 2007 

�5.��.2007 Zwischenbericht  

  über die ersten neun monate 2007
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